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Umsetzung des Teilhabeplanverfahrens im Kontext Eingangsverfahren (EV) und 
Berufsbildungsbereich (BBB)  
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Leistender Rehabilitationsträger Eingliederungshilfe (EGH)  
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Antrag auf 
Leistungen im 

EV und BBB 
und 

Weiterleitung 
an zust. Träger 

Erkennen der 
Notwendigkeit von 

Leistungen im EV/BBB1 
und Hinwirken auf 

Antragstellung LTA bei 
BA/DRV 

Teilhabeplanverfahren (THPV) 

THP-

Konferenz 
Schriftlich (ggf. ergänzt 

durch Fallbesprechungen) 

Erstellung Teilhabeplan (THP) / 

Gesamtplan 

Bewilligung Eingangsverfahren

 

Entscheidung/ Bewilligung 

Berufsbildungsbereich 

Berichterstattung 3 Monate vor 

Ablauf Jahr 1 an BA/DRV 

Berichterstattung 3-6 Monate vor 

Ablauf Jahr 2 an BA/DRV  

Ende Berufsbildungsbereich 

Dauer Berufsbildungsbereich? 

Notwendigkeit Alternativen? 

Fortschreibung Teilhabeplan? 

Ggf. Beratungsgespräch? 

Arbeitsbereich oder 

Integration 1. Arbeitsmarkt?  

Ggf. Teilhabeplankonferenz? 

Anforderung Feststellungen 

Feststellungen 

Durchschrift Teilhabeplan 

Durchschrift Bescheid  

3.1a 

Fall 3.1 
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Austausch von 

fachlichen Aspekten 

und Informationen2 

  ggf. Entscheidung/Bewilligung 

Anschlussmaßnahme 
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Information u. Einbindung 

Durchführung EV und 

Berichterstattung an BA/DRV 

spätestens nach 2 Monaten 

Anforderung Feststellungen 

zum Ergebnis BBB 

Feststellungen 

Arbeitsbereich 
Integration/ anderes 

Förderprodukt 

Bei Antragstellung:          

Prüfung § 14 SGB IX 

(Zuständigkeit und Anspruch) 

3.1b 

3.1c 

Fortschreibung Teilhabeplan/ 

Gesamtplan 

Durchschrift Bescheid  

Info spät. nach 2 Monaten  

1 in einer Werkstatt für behinderte Menschen oder bei einem anderen Anbieter gemäß §60 SGB IX 

2 gegenseitige Information der Rehabilitationsträger zu ggf. weiteren relevanten Aspekten, Berichten oder weiteren Bescheiden 
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Legende zum Schaubild 

  
vgl. Orientierungshilfe zur trägerübergreifenden Zusammenarbeit im Kontext der 
Beantragung von Leistungen im EV/BBB/AB 
 

  
Aktivitäten und Ereignisse, die in der Verantwortung des „Leistenden 
Rehabilitationsträgers“ nach § 14 SGB IX (hier: Träger der Eingliederungshilfe (EGH)) 
liegen 

  
Aktivitäten und Ereignisse, die in der Verantwortung der Bundesagentur für Arbeit 
(BA) oder der Deutschen Rentenversicherung (DRV) liegen 

  
Aktivitäten und Ereignisse, die in der Verantwortung des Leistungsanbieters für das 
Eingangsverfahren (EV) und den Berufsbildungsbereich (BBB) liegen 

   
Mögliche weitere/parallele Arbeitsschritte und Prüfungen 

Rote Schrift Grundsatz, der für alle Akteure im dargestellten Prozess gilt 
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